11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Modalitäten und Vergütungen für die Beantragung und Erteilung von Auskünften in Ausführung des Erbschaftssteuergesetzbuches und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches 


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 8. August 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

den Königlichen Erlass vom 25. Juli 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. März 1936 zur allgemeinen Regelung der Erbschaftssteuer und des Königlichen Erlasses vom 11. Dezember 2023 zur Festlegung der Modalitäten und Vergütungen für die Beantragung und Erteilung von Auskünften in Ausführung des Erbschaftssteuergesetzbuches und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 9. März 2000 über die Formulare für die Erbschaftssteuererklärung.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Modalitäten und Vergütungen für die Beantragung und Erteilung von Auskünften in Ausführung des Erbschaftssteuergesetzbuches und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches


KAPITEL 1 - Antrag


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gilt als "Auskunft": eine Information, die die Verwaltung auf der Grundlage der Artikel 90, 143, 144, 145 und 160 des Erbschaftssteuergesetzbuches und von Artikel 236 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches erteilt.


	Art. 2 - Ein Auskunftsantrag wird entweder über die von der Verwaltung zur Verfügung gestellte gesicherte elektronische Plattform oder in Papierform eingereicht.

	Ein Antrag in Papierform wird über einen Postdiensteanbieter an die von der Verwaltung mitgeteilte Adresse übermittelt.

	In einem Antrag in Papierform werden die Nationalregisternummer, die Unternehmensnummer oder die Postadresse des Antragstellers oder die Postadresse, an die die Auskünfte übermittelt werden müssen, vermerkt.

	Der Minister der Finanzen kann die Verwendung der von der Verwaltung erstellten Antragsformulare vorschreiben.


	Art. 3 - Abschriften oder Auszüge aus Erbschaftserklärungen, Erklärungen in Bezug auf die jährliche Erbschaftssteuerausgleichsabgabe, Registrierungsregistern und registrierten Urkunden und Erklärungen, deren Ausstellung infolge eines Beschlusses eines Friedensrichters beantragt wird, werden nur ausgestellt, wenn dieser Beschluss dem Antrag beigefügt ist.


KAPITEL 2 - Ausstellung


	Art. 4 - Wenn der Antragsteller in seinem Antrag seine Nationalregisternummer oder seine Unternehmensnummer vermerkt, werden ihm die Auskünfte auf einer gesicherten elektronischen Plattform der Verwaltung zur Verfügung gestellt.

	In Ermangelung dieses Vermerks werden die Auskünfte per Post übermittelt.




[KAPITEL 2/1 - Aufbewahrung]

[Unterteilung Kapitel 2/1 eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 25. Juli 2024 (B.S. vom 2. August 2024)]


	[Art. 4/1 - Die Verwaltung bewahrt die Anträge und die erteilten Auskünfte zwanzig Jahre lang auf.]

[Art. 4/1 eingefügt durch Art. 8 des K.E. vom 25. Juli 2024 (B.S. vom 2. August 2024)]


KAPITEL 3 - Vergütungen


	Art. 5 - Die für die Erteilung von Auskünften geschuldeten Vergütungen werden wie folgt festgelegt:

	1. für die Ausstellung des Eigentumstitels für ein unbewegliches Gut: 20 EUR,

	2. für die Ausstellung der Titel für dingliche Rechte an einem Gut in den letzten dreißig Jahren: 60 EUR,

	3. für die Ausstellung einer Abschrift oder eines Auszugs aus registrierten Urkunden oder Erklärungen: 10 EUR,

	4. für die Ausstellung einer Abschrift oder eines Auszugs aus einem Registrierungsregister: 5 EUR,

	5. für die Ausstellung einer Abschrift oder eines Auszugs aus einer Erbschaftserklärung, unabhängig davon, ob sie nur aus einer ursprünglichen Erklärung oder auch aus zusätzlichen Erklärungen besteht: 10 EUR,

	6. für die Ausstellung einer Abschrift oder eines Auszugs aus einer Erklärung in Bezug auf die jährliche Erbschaftssteuerausgleichsabgabe, unabhängig davon, ob die Erklärung nur aus einer ursprünglichen Erklärung oder auch aus zusätzlichen Erklärungen besteht: 10 EUR,

	7. für die Ermittlung der in Artikel 145 des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten Ausgleichsleistungen, ob Ausgleichsleistungen bestehen oder nicht: 60 EUR.

	[...]

[Art. 5 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 9 des K.E. vom 25. Juli 2024 (B.S. vom 2. August 2024)]


	Art. 6 - Die Auskünfte werden erst nach Zahlung der geschuldeten Vergütung erteilt.


	Art. 7 - Die Vergütungen werden ab dem 1. Januar 2024 alle drei Jahre gemäß folgender Formel indexiert: Basisvergütung multipliziert mit dem neuen Index und geteilt durch den Anfangsindex.

	Die Basisvergütungen sind die in Artikel 5 erwähnten Vergütungen.

	Der neue Index ist der Verbraucherpreisindex des Monats November, der jeder Vergütungsanpassung vorangeht.

	Der Anfangsindex entspricht dem Verbraucherpreisindex des Monats November 2023.

	Der indexierte Betrag wird auf den niedrigeren Euro abgerundet, wenn dieser Betrag auf 1 bis 49 Cent endet, und auf den höheren Euro abgerundet, wenn er auf 50 bis 99 Cent endet.


KAPITEL 4 - Aufhebungsbestimmung


	Art. 8 - Der Ministerielle Erlass vom 27. November 2017 zur Festlegung der Vergütungen für die Erteilung von Auskünften, Bescheinigungen, Abschriften und Auszügen durch die Generalverwaltung Vermögensdokumentation in Ausführung des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches und des Erbschaftssteuergesetzbuches wird aufgehoben.


KAPITEL 5 - Inkrafttreten


	Art. 9 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


	Art. 10 ­ Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

